
[quote="jGsnow"][quote="MaxM"] 	  jGsnow hat Folgendes geschrieben:			  
Wenn du genau abgrenzen kannst, dass er das, das und das geschrieben hat, dann ist sein geistiges
Eigentum von deinem trennbar. Aber wenn eure Gedanken sozusagen verschmolzen sind und daraus der
Text entstanden ist, dann ist er Miturheber. Es ist schwierig so eine Frage zu beurteilen, ohne genaueres zu
wissen. 
	

Überwiegend trifft das zweite zu, insofern würde er Miturheber bleiben. Ich würde ihn ja auch für seinen Anteil
beteiligen wollen an den späteren Einnahmen. Die wichtigere Frage ist für mich: könnte er als Miturheber alle
Textpassagen rausziehen, wo er irgendwie mitgewirkt hat und demnach Miturheber ist?

Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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Streit mit Co-Autor um geístiges Eigentum
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